
rechtliche Nachfrage, Zuschaltung Videokonferenz,
wenn Schüler*in zum Beispiel auf Kur ist
Beitrag von „xwaldemarx“ vom 29. Oktober 2024 16:32

Wir haben den aktuellen Fall in der Schule, dass ein:e Schüler:in mit einem Avatar am
Unterricht teilnimmt (Bayern). Ein Einverständnis wird weder von den Lehrkräften noch von den
SuS benötigt. Ich weiß nicht, wer sich diesen Schwachsinn ausgedacht hat…
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